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Tagesordnungspunkt 
 
Hebesatzsatzung der Stadt Bergisch Gladbach ab 01.01.2007 
 
 
Beschlussvorschlag: 
@-> 
 Die Hebesatzsatzung der Stadt Bergisch Gladbach ab dem Haushaltsjahr 2007 wird in der als 
Anlage beigefügten Fassung beschlossen. 
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Sachdarstellung / Begründung: 
@-> 
 Die Hebesatzsatzung der Stadt Bergisch Gladbach für die Jahre 2005 und 2006 wurde am 
17.11.2005 beschlossen und trat am 01.01.2005 in Kraft. Ab dem 01.01.2007 ist erneut über die 
Höhe der Hebesätze zu beschließen. Eine Änderung der Hebesätze ist nicht vorgesehen. 
Die Satzung ab dem 01.01.2007 sieht folgende Hebesätze vor: 
 
Grundsteuer A: 255 v.H. 
Grundsteuer B: 455 v.H. 
Gewerbesteuer: 455 v.H. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
1. Gesamtkosten der Maßnahme: 
2. Jährliche Folgekosten: 
3. Finanzierung: 

- Eigenanteil: 
- objektbezogene Einnahmen: 

4. Veranschlagung der Haushaltsmittel: 
5. Haushaltsstelle: -  
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